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Jörg Reinholz
Hafenstr. 67
34125 Kassel
☎ 0561 317 22 77
 0561 317 22 76
joerg.reinholz@fastix.org

Kassel, am 18.02.2017

Akteneinsichtsverlangen und Beschwerde wegen schlampiger, voreingenommener  „Ermittlungen“

In dem „Ermittlungsverfahren“  2660 Js 5822/17

ersuche ich gemäß des § 147 Absatz 7 der Strafprozeßordnung (StPO) um Akteneinsicht durch 
Übersendung einer maschinellen Abschrift (Fotokopie) der Strafanzeige (mit Anlagen) des Dr. 
Hans-Dieter Weber vom 20.07.2016 per Post oder Telefax an meine Rufnummer 

0561 317 22 76

Zweck: Überprüfung der Strafanzeige des mir als höchst „unerhrlich bis kriminell“ bekannten 
„Organs der Rechtspflege“ darauf, ob dieser die Straftat der Falschbeschuldigung begangen hat. 
Dafür spricht, dass ich lediglich ein Bildschirmfoto der Webseite des Herrn Weber veröffentlicht 
habe, was gemäß § 23 Absatz 1 Nr. 3 KurhG in Verbindung mit der „Panoramafreiheit“ sehr wohl 
erlaubt ist. Zudem hatte der werte Herr Anwalt wohl verschwiegen, dass er das identische Foto 
seiner wertvollen, aber höchst unehrlichen Person unter der URL

http://awpr.de/uber-uns/presse/

im Abschnitt „Foto-Download“

und dann unter dem Link mit seinem Name zu der URL 

http://awpr.de/wp-content/uploads/2012/07/2012-06-28_awpr_0091.jpg

der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt. (Anlagen)

 Zudem hat die Staatsanwaltschaft unter dem Vormachen eines anderen Verfahrens nur vorläufig 
eingestellt. In diesem anderen Verfahren gehe ich jedoch davon aus, dass gerade kein Strafbefehl 
ausgestellt und, selbst wenn,  eine Anklage nicht einmal zugelassen wird. Ich gehe also davon aus, 
dass das Verfahren wegen des Wegfalls der behaupteten, anderweitigen Strafe wieder aufgenommen 
werden muss. Zum anderen habe ich ein Feststellungsinteresse daran, dass festgestellt wird, dass 
ich – für Dr. Weber erkennbar - keine Straftat begangen habe.

Soweit die Staatsanwaltschaft ablehnen möchte stelle ich vorsorglich schon jetzt den Antrag auf 
gerichtliche Entscheidung gemäß § 147 Absatz 5 StPO.

Jörg Reinholz, Hafenstr. 67, 34125 Kassel

Staatsanwaltschaft Kassel
Kopie: Leiter der StA Kassel
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Im Übrigen wundere ich mich ganz erheblich, dass ein Staatsanwalt Uekermann noch Sachen mit 
Bezug zu meiner Person bearbeiten darf. Er hat in der Vergangenheit bereits zu meinem Nachteil 
rechtswidrige Auskünfte an einen verlogenen und kriminellen Anwalt herausgegeben, welcher diese 
in einem dennoch verlorenem Prozess missbrauchte und veröffentlichte.

Natürlich kann die Staatsanwaltschaft die Strafanzeige des Lügners Dr. Weber nach Vorlage der 
Beweise auch sofort zurückweisen und gegen ihn wegen Falschbeschuldigung ermitteln. Der Mann 
gibt an, in den Bereichen des „des Urheberrechts“ tätig zu sein und da gehört solcher Rotz zum 
„Grundwissen“.

Ich verbinde diesen Antrag auf Akteneinsicht mit der Beschwerde darüber, dass der bearbeitende 
Staatsanwalt Uekermann nicht dazu ermittelt hat, ob etwas gegen eine Straftat spricht, sondern sich 
mal wieder beeilt hat die kriminellen Interessen eines kriminellen Rechtsanwalts zu bedienen.

Das geht so nicht.

Mit freundlichen Grüßen

Jörg Reinholz
Kassel, am 18. Februar 2017

Es folgen Anlagen:
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1. Das von mir in zulässiger Weise veröffentlichte Bildschirmfoto:
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3. Pressefoto:

http://awpr.de/wp-content/uploads/2012/07/2012-06-28_awpr_0091.jpg


